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Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichtigen 

Zielsetzung 
Das Schadenpotenzial ist im Sinne der Gefahrenvorsorge zu minimieren. Dazu sind aussagekräftige Gefahrengrundlagen (Gefahren-
karten) zu erarbeiten, bei der Bauzonenausscheidung zu berücksichtigen und im Zonenplan darzustellen. Der Kanton legt die Grunds-
ätze fest. 

Hauptziele: D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten und gestalten 

Beteiligte Stellen Realisierung Stand der Koordination 
Kanton Bern AGR  Kurzfristig bis 2026 der Gesamtmassnahme 
 AWN  Mittelfristig 2027 bis 2030 Festsetzung 
 TBA  Daueraufgabe 
Bund Bundesamt für Umwelt 
Gemeinden Alle Gemeinden 
Federführung: AGR 

Massnahme 
Die Grundsätze für die Berücksichtigung der Naturgefahren in der Ortsplanung werden mit der Genehmigung des Richtplans formell 
festgesetzt (s. Rückseite). Sie sind bei der Ortsplanung anzuwenden. 

Vorgehen 
1. Die Gemeinden überarbeiten bei Bedarf mit Unterstützung des Kantons (TBA, AWN) die Gefahrenkarten. 
2. Die Gemeinden setzen neue Gefahrenkarten raschestmöglich in die Ortsplanung um (s. Grundsätze).  
3. Wenn dies nicht innert 2 Jahren nach Vorliegen der Gefahrenkarte geschieht, prüft der Regierungsrat Planungszonen für diejeni-

gen Teile der Bauzone, für welche Handlungsbedarf besteht. 

Abhängigkeiten/Zielkonflikte 
- Ziele der Siedlungsentwicklung 
- Wasserbau- und Gefahrenschutzmassnahmen, Schutzwaldpflege, Ereignisbewältigung  
- Raumbedarf Fliessgewässer 

Grundlagen 
- Art. 15 RPG, Art. 6 BauG, Waldgesetzgebung, Wasserbaugesetzgebung 
- Gefahrenkarten, Gefahrenhinweiskarte 1:25'000, Ereigniskataster  
- Risikostrategie Naturgefahren (RRB vom 24. August 2005) 

Hinweise zum Controlling 
- Stand der Gefahrenkartierung 
- Kantonale Raumbeobachtung 
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Grundsätze für die Berücksichtigung der Naturgefahren in der Ortsplanung 

1. Beurteilungsgrundlagen erarbeiten 

Wenn Hinweise dafür bestehen, dass die bestehende Gefahrenkarte nicht mehr aktuell ist, z.B. aufgrund der Folgen des Kli-

mawandels, ist sie zusammen mit der zuständigen Naturgefahrenfachstelle zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 

2. Umsetzung der Gefahrenkarte in der Ortsplanung 

Die Berücksichtigung der Naturgefahren in der Ortsplanung umfasst folgende Aufgaben: 

− Berücksichtigen der Naturgefahren bei der Überprüfung und Festlegung der Bauzonen 

− Bezeichnen der Gefahrengebiete im Zonenplan 

− Überprüfen und gegebenenfalls Anpassen der Bestimmungen im Baureglement (Bau- und Nutzungsbeschränkungen) 

3. Überprüfung und Festlegung der Bauzonen 
Fall Gefahrenstufe 

(gemäss Gefahrenkarte) 
Heutige Situation Behandlung in der Ortsplanung 

1 Rot 
(erhebliche Gefahrdung) 

Nichtbauzone Keine neue Bauzone 

2 Rot Bauzone / Nicht überbaut Umzonung in die Nichtbauzone 

3 Rot Bauzone / Überbaut In der Regel belassen in Bauzone * 

4 Blau 
(mittlere Gefahrdung) 

Nichtbauzone Umzonung in Bauzone nur ausnahmsweise */** 

5 Blau Bauzone / Nicht überbaut Belassen in Bauzone nur ausnahmsweise */** 

6 Blau Bauzone / Überbaut In der Regel belassen in Bauzone * 

7 Gelb 
(geringe Gefährdung) 

 Zurückhaltung bei Bauzonen für sensible Nutzungen 

8 Gelb-weiss (Restgefährdung, Er-
eignisse mit geringer Eintretens-
wahrscheinlichkeit, aber hoher In-
tensität) 

 Zurückhaltung bei Bauzonen für Nutzungen, welche 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung die-
nen wie Spital, Feuerwehr usw. oder welche ein sehr 
grosses Schadenpotential aufweisen. 

9 Gefahrenhinweis (unbestimmte 
Gefahrenstufe 

Bauzone / Nichtbauzone Keine neue Bauzone und keine Auf- oder Umzonun-
gen solange Gefahrenstufe nicht bestimmt ist. 

 
* Wenn die Bestimmungen des Musterartikels (siehe Musterbaureglement) den örtlichen Gegebenheiten / anderen Interessen nicht 

genügend Rechnung tragen (u.a. Ortsbild, Natur, Nachbarschaft), sind ergänzende Nutzungs- und Bau Beschränkungen gemäss 

Ziffer 4 zu prüfen bzw. zu erlassen. 

** Ausnahmen dürfen nur mit grösster Zurückhaltung und gestutzt auf eine sorgfältige und sachbezogene lnteressenabwägung vorge­   

   sehen werden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 

− Die Möglichkeiten der Gemeinde, an anderen Standorten Bauzonen für die vorgesehene Zweckbestimmung zu bezeichnen. 

− Die Lage der Bauzone im Siedlungsgebiet: Eine Bauzone ist eher möglich im bereits weitgehend überbauten Gebiet als am 

Siedlungsrand. 

− Die Gefahrenstufe: Eine Bauzone ist eher zulässig an der Grenze zum gelben als an der Grenze zum roten Gefahrengebiet. 

− Das Ausmass des durch die Bauzonenausscheidung ermöglichten Schadenpotenzials (Art der Nutzung; Gefahrdung von 

Mensch und Tier ausserhalb der Gebäude; Nutzungsbeschränkungen): Dieses ist möglichst klein zu halten. 

− Die technische Machbarkeit, die räumliche Verträglichkeit und die Folgekosten für Schutzmassnahmen. Dabei ist zu beach-

ten, dass gemäss geltender Wasserbau- und Waldgesetzgebung für Massnahmen zum Schutz von Bauten und Anlagen, 

die in bekannten Gefahrengebieten erstellt wurden, von Bund und Kanton keine Beiträge gewahrt werden. 

 

4. Bau- und Nutzungsbeschränkungen in Gefahrengebieten 

Die Regelung der Baumöglichkeiten in Gefahrengebieten hat die Vorgaben von Art. 6 Baugesetz zu berücksichtigen. Die Sicher-

heit von Menschen, Tieren und erheblichen Sachwerten muss gewährleistet werden. Unter Umstanden genügen dazu die Mus-

tervorschriften gemäss Musterbaureglement. Ansonsten sind mit ergänzenden Zonenvorschriften (z.B. Bestandeszone, Zone mit 

Planungspflicht, Überbauungsordnung) die Rahmenbedingungen für die Nutzung und Überbauung massgeschneidert auf die 

Sicherheitsanforderungen abzustimmen. 


